
 
  

 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

       
             

    
 

 

I. Allgemeines 
1. Diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für sämtliche geschäftlichen 

Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen, soweit nichts anderes vereinbart ist, als angenommen. 
Gegenbestätigungen bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen; sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht 
nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 

2. Abweichende Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. 

3. Die Rechte des Kunden aus dem Vertrag sind nicht übertragbar. 
4. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des 

Vertrages. 
5. Wir speichern im Rahmen der Geschäftsverbindung erforderliche 

personenbezogene Daten gemäß §26 Bundesdatenschutzgesetz. 
II. Angebot 
1. Unsre Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag, 

Vertragsänderungen und Ergänzungen kommen erst nach der Bestellung durch den 
Kunden mit schriftlichen Bestätigungen durch uns zustande. Mündliche Änderungen 
und Ergänzungen des Vertrages sind ausgeschlossen; auf Einhaltung der 
Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. 

2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten, auch 
Angaben der Lieferwerke, sind nur verbindlich, wenn dies zwischen dem Kunden 
und uns ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

3. An den zum Angebot gehörenden Unterlagen behalten wir uns das Alleineigentum 
und Urheberrecht vor. 

4. Preise der einzelnen Positionen eines Angebotes haben nur Gültigkeit bei Erteilung 
des Gesamtauftrages über dieses Angebot. 

III. Auftragsbestätigung 
1. Aufträge, Abreden, Zusicherungen usw. einschl. derjenigen Mitarbeiter bedürfen zur 

Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Mitarbeiter sind nicht 
befugt mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen. Zugesicherte Eigenschaften i. S. von §459 BGB liegen nur 
dann vor, wenn sie als solche ausdrücklich gekennzeichnet sind. 

IV. Preise 
1. Unsere Preise verstehen sich frei Haus, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
2. Bei Preis- und Kostenerhöhung zwischen dem Vertragsschluß und dem vereinbarten 

Liefertermin sind wir berechtigt, eine entsprechende angemessene Preisberichtigung 
vorzunehmen, sofern zwischen dem Vertragsabschluß und dem vereinbarten 
Liefertermin ein Zeitpunkt von mehr als zwölf Monaten liegt. 

V. Lieferfrist 
1. Die vereinbarte Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem Übereinstimmung über die 

Bestellung zwischen dem Besteller und dem Lieferer schriftlich vorliegt. Die 
Einhaltung der Lieferfrist setzt voraus den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstige Verpflichtungen.  

2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren 
Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und 
Einfuhrverbote, Rohstoff- und Energiemangel, Feuer, Verkehrssperren, Störungen 
der Betriebe oder des Transportes und sonstige Umstände gleich, die wir nicht zu 
vertreten haben, und zwar einerlei, ob sie bei uns, dem Vorlieferanten oder einem 
Unterlieferer eintrete. Wird durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmöglich 
oder unzumutbar, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

3. Unser Kunde kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb angemessener 
Frist liefern oder zurücktreten wollen. Erklären wir uns innerhalb angemessener Frist 
nicht, so kann der Kunde seinerseits hinsichtlich des nichterfüllten Teiles der 
Lieferung zurücktreten. 

4. Unsere Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt vollständiger Selbstbelieferung, es 
sei denn, die Verzögerung oder Nichtbelieferung ist durch uns verschuldet. 

5. Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter 
Lieferungen ausgeschlossen, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gestellten 
Nachfrist. 

VI. Haftung für Mängel der Lieferung 
1. Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 

zählt, haftet der Lieferer unter Ausschluß weiterer Ansprüche wie folgt: 
2. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn,  

daß der Lieferer nicht in der Lage ist, den Mangel zu beheben. 
3. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach seiner Wahl auszubessern 

oder neu zu liefern, die innerhalb von einem Jahr vom Tage der mangelhafter 
Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt 
wurde. Die Feststellung solcher Mängel muß dem Lieferer unverzüglich schriftlich 
gemeldet werden. Voraussetzung für die Mängelhaftung ist die Erfüllung der dem 
Besteller obliegenden Vertragsverpflichtungen, insbesondere der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen. Ebenso wird vorausgesetzt die fracht- und spesenfreie 
Einsendung der betreffenden Teile. 

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Änderungen sowie zur 
Lieferung von Ersatzmaschinen oder Einzelteilen hat der Besteller dem Lieferer die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so ist der 
Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 

5. Die Mängelrüge bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf 
Schäden infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, elektronischer, elektrischer oder 
anderer Einflüsse, die ohne Verschulden des Lieferers entstehen. 

6. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritten unsachgemäß ohne vorherige 
Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen und 
Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen 
aufgehoben 

7. Reparaturaufträge werden sachgemäß nach bestem Vermögen ausgeführt. Der 
Lieferer übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die ausgeführten Arbeiten. 
Rechnungen über Reparaturen sind sofort ohne jeden Abzug zahlbar. 
Für mitgelieferte Fremderzeugnisse haftet der Lieferer soweit, wie der Hersteller 
ersatzpflichtig gemacht werden kann. 

8. Für mitgelieferte Fremderzeugnisse haftet der Lieferer soweit, wie der Hersteller 
ersatzpflichtig gemacht werden kann. 
 
 
 
 

 VII. Gewährleistung 

 Wir übernehmen die Gewährleistung für die Verwendung bestgeeigneten Materials, 
saubere und sachgemäße Ausführung sowie das einwandfreie Funktionieren auf die 
Dauer eines Jahres.  
Wir verpflichten uns, unter Ausschluß aller anderen Ansprüche alle während dieser 
Zeit auftretenden Schäden und Mängel, die auf Verwendung ungeeigneten Materials 
oder auf fehlerhafte Konstruktion zurückzuführen sind, kostenlos zu beseitigen oder 
Ersatz einwandfreier Beschaffenheit ohne Berechnung zur Verfügung  zu stellen. Für 
mitgelieferte Teile, die nicht aus unserer Fabrikation stammen, geben wir die gleiche 
Gewährleistung weiter, die unser Lieferant gewährt. 

 VIII Recht des Lieferers auf Rücktritt 
1. Für den Fall  unvorhergesehener Ereignisse im Sinne der Ziffer V. dieser 

Bedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers bedeutend einwirken, und für 
den Fall nachträglich sich herausstellender tatsächlicher Unmöglichkeit der 
Ausführung steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag insoweit zurückzutreten, 
als er zur Erfüllung gemäß der Lieferfrist nicht in der Lage ist. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts sind 
ausgeschlossen. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er 
dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller 
mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine 
Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 

2. Bei eintretenden Veränderungen in den Verhältnissen des Bestellers, insbesondere 
bei verminderter Kreditwürdigkeit, Tod, Auflösung oder Änderung der Form oder der 
Person der Inhaber, auch Verkauf des Geschäfts oder Nichtzahlung einer fälligen 
Forderung trotz Aufforderung ist der Lieferer berechtigt, entweder Sicherheiten zu 
verlangen, oder wenn dies nicht geleistet wird, vom Vertrag  zurückzutreten, unseren 
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen, gelieferte Ware in Besitz zu nehmen, 
gestellte Sicherheiten zu verwerten, alle anstehenden Zahlungen fällig zu stellen und 
noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen, 
Verzugszinsen ab Fälligkeitsdatum von mindestens 5% über dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank zu berechnen und weiteren Verzugsschaden geltend zu 
machen. 

3. Unserem Kunden bleibt stets der Nachweis vorbehalten, daß uns kein oder ein 
wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. 

IX. Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschl. Saldoforderungen aus Kontokorrent), 

die uns aus jedem Rechtsgrund gegen unseren Kunden letzt oder künftig zustehen, 
werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer 
Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert unsere Forderungen um mehr als 10% 
übersteigt. 

2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Montage erfolgen stets für uns 
als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-) 
Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) 
auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeldlich. Ware, 
an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet. 

3. Unser Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sowie die Vereinbarung von 
Abtretungsverboten sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf, der Verarbeitung 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) 
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschl. sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt in vollem Umfang an 
uns ab. 
Unsere sämtlichen Eigentumsvorbehaltsrechte (einfacher, erweiterter, verlängerter 
und Kontokorrentvorbehalt) erlöschen auch dann nicht, wenn von uns stammende 
Ware von einem anderen Käufer erworben wird, solange dieser die Ware nicht bei 
uns bezahlt hat. Dies gilt insbesondere für den Verkauf im Rahmen verbundener 
Unternehmen. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen 
Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese 
Einzugsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. 

5. Bei vertragswidrigem verhalten des Kunden- insbesondere Zahlungsverzug sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabenansprüche unseres Kunden gegen dritte zu verlangen. In der 
Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt,- soweit 
nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet- kein Rücktritt vom Vertrage. 

6. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, uns seine Abnehmer zu benennen, 
ihm die Abtretung mitzuteilen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen 
den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. 
Auch sind wir berechtigt, den Abnehmer unseres Kunden von der Abtretung zu 
benachrichtigen. 

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für 

alle Verpflichtungen des Kunden ist der Sitz unserer Firma. 
2. Soweit der Kunde Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person 

des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz 
der Firma ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus unseren 
Rechtsbeziehungen zu unserem Kunden unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 

3. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
uns und unseren Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen ist ausgeschlossen. 

  
 
 
Witten, den 01.Juni 1999 
WENDE GmbH 

 


